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KriegSministerlninBekanntmachung
I. . 50/5. 17. K. R. A,

betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
von rohen Reh-/Rot-, Dam- und Gemsunld-,
Hunde-, Schweine- und Seehundfeüen, von
Walroßhauten, Renn- und Elentiersellen, sowie

von Leder daraus.
Vom 13. Juni 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird ans Ersuchen deS Kö¬
niglichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt ,ind, ,edc
Hnkmderhandlung gegen die Be ĉhlagnclhmedvrschrrften nach
tz 6 der Bekanntmachungenüber die Sicherstellung von K̂riegs¬
bedarf in der Fassung vom 26. April 1917 ^ '̂ "k°-Ge,epbl
S 376) *) und jede Zuwiderhandlung gegen btc Meldepflicht
und' Pflicht zur Führung eines Lagerbuchs nach 85 der
Bekanntmachungen über Borratserhebungen vom 2. Februar
1915 tnrnt 3. September 1915 und vom 21. Oktober 191.r
(Reichs-Geseüd. S . 54, 549 und 644) **) bestraft wird. Auch
fern der Betrieb des Handelsgewerbes gemap eer Bekaunt-
inachnng zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Han-
del vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. s . 693) unter¬
sagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10900 Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft

2.' wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bciseite-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Peräußerungs - oocr Crwerbsgeschäft
über ihn abschließt:

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstanoe
zu .verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiocrhan-

4. wer' den erlassenen Aussührungsbestimmungen zuwider-
bandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen alle abge-
rgenen Häute und Felle von:

a) Reh-, Rot-, Tam- und GemSwild,
b) Hunden:
c) zahmen und wilden Schweinen;
d) Seehunden;
e) Walrossen:
s) Renn- und Elcntieren ; ,
g) alles aus den unter a bis f bsOeichneten Hauten »nu Fellen

hergestellte Leder.
?l»ch Häute und Felle, die von gefallenen Tieren stammen,
von der Bekanntmachungbetroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachungwerden Häute
und Felle derjenigen Tiere, die Eigentum der Kaiierlichen
Marine sind.

Inländisches Gefälle.
8 2.

Beschlagnahme.
Hiermit werden beschlagnahmt:

1. die Häute und Felle der im § 1 genannten Tiere, soweit
sie im Jnlande angefallen sind, einschließlich der bereirö
eingearbeiten Häute und Felle;

2 alles im 8 1 unter g) genannte Leder in jeder Form, soweit
eS sich im Eigentum, Besitz oder Gewahrsam einer Gerberei,
Znrichterei oder Gerbervercinigung befindet.

- Als inländisches Gefälle im Sinne dieser Bestimmungen
gelten auch .Häute und Felle, aus den besetzten feindlichen
Gebieten und Operationsgeibeten, sowie die Häute und Felle
aller aus deutschen Schiffen angekommcnen Tiere.

od. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit GclSstcafe bis
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver.
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat Versalien erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrie.
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft» zu der er auf Grund diese,.
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er-
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögens,
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenfo
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgefchriebcnenLagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.
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CEir  BesiHtagnahine hat die Wiikmrg , daß die Vornahine
I an Veränderungen an  den üoit ihr berührten Gegenständ .'n
berPoten  ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig
sind, soweit sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen
ersauSt werden . Ten rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehnng erfolgen.

_  JM Clefere «- und tfmufänacr . litn t>prö'fiincfcrtnin und Wclterlteferung VnznIN »nd Art der
Telle, die Schlnchtart , sofern sic von der im 3 6 Ziffer I d
angegebenen abweicht, ferner die Mängel und das Gewicht.

Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von be¬
schlagnahmten Fellen ist verboten , insbesondere der Anlauf
(zur Eingerbung ) durch die Gerbereien von einer anderen
Stelle als der Berteilungsstelle.

8 4.
B«räutzeru« g- erlaubniA

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung
inländischen Gefälles , soweit es nicht aus niiliiärisa .rn Cchlach-
tungen stammt , in folgenden Fällen erlaubt , »ofetn die an die i
Veräußerung und Lieferung geknüpften Bringungen desL
K dieser Bekanntmachung innegeffalten werden:

8 8.
Sammelst,lle « nd 8ertetl ««gi>stklle.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist die
Deutsche Rvhhaui -Mtiengesellschaft in Berlin W. 8, Behrrn-
üräße 28.

Verteilungsstelle ist die Kriegsleder -Aktiengeselljchast in
Berlin W. 9, Budapester Straße 11/12.

'wr dem Besitzer des Tieres an eine 5>üilteverwertungs-
Bereinigung , sofern er ihr zur Einlieferung der von dieser
Bekanntmachung betroffenen Felle seit spätestens 1. Juli
1916 vertraglich verpslichtet ist, und zwar bei gesalzenen
Fellen innerhalb zwei Wochen, bei trockenen Fellen inner¬
halb acht Wochen nach dem Abhäuten;

8 6.
Behandlung der Felle bt» zur Ablieferung

an de« Gerber.
1 Tie Erlaubnis zur Verfügung über die beschlagnahmten

Felle ist davon abhängig , daß die folgenden Vorschriften
beobachtet werden:

b) von dem Besitzer des Tieres , der nicht seit spätestens
1 Juli 1916 einer Häuteverweriungs -Vereinignng zur Ab¬
lieferung der von dieser Bekanntmachung betroffenen Felle
vertraglich verpflichtet ist, an einen Händler , und zwar
bei gesalzenen Fellen innerhalb vier Wochen, bei trockenen
Fellen innerhalb acht Wochen nachdem Abhänten;

cH'u» einem Händler (Sammler ), der monatlich über 509
bei von dieser Bekanntmachung bctroifencn Felle angesam-

mel: hat , an einen zugelassenen Großhändler *), jedoch stm-
testens am fünfzehnten Tage des folgenden Monats für
das innerhalb des vorangegangenen Kalendermonats qe-
fammelte Gefälle;

ti von einem Händler , der monatlich höchstens 500 ?ec von
dieser Bekanntmachung betroffenen Felle angesammelt hat,
an einen zugelasscnen Großhändler oder einen anderen Händ¬
ler (Sammler ), jedoch spätestens am fünfzehnten Tage des
folgenden Monats für das innerhalb des vorangegangenen
Kalendermonats gesammelte Gefälle;

a) Tic von der Beschlagnahme betroffenen Felle sino beim
Abziehen sorgfältig zu behandeln.

b) Alle unter 8 1a , b und d bezeichneten Tiere müssen
mit Kopfhaut , jedoch ohne Kopfknochen und Bemknochen
avgehäutet werden . Schweine müssen mit Kopf (jedoch
bis zu den Augen ohne Schnauze abgefchnitisn ), ahne
Füße , ohne Schwanz und ohne Ohren abgehäutet werden.

e) Hunde-, Schweine - und Scehnndfelle sind ' pätestens inner¬
halb^ 24 Stunden nach dem Abhäuten vom Verwahrer
sorgfältigst zu salzen . Falls Hunde- und Schweineselle
nicht innerhalb 24 Stunden nach dem Abhäuten gesalzen
werden können, müssen sie unverzüglich getrocknet werden.

Tie Felle von Reh-, Rot -, 'Dam - und GemSwild
find in jedem Falle sorgfältigst zu trocknen. Tie zu
trocknenden Felle sollen unverzüglich nach dem Abziehen

mit der Fleischseite nach außen möglichst in Zugluft und
ledensalls vor Nüsse geschützt so aüfgehängt werden, daß
alle Stellet des Felles gut trocknen könne«.

e) von einer Häuteverwertungs -Vereinigung , die 'einem Ver¬
band von Häuteverwertungs -Vereinigungen angehört , an die¬
sen Verband ; von einer Häuteverwertungs -Vereinigung , die
keinem Verband angehört , an einen zugelassenen Großhänd¬
ler ; in beiden Fällen jedoch spätestens am fünfzehnten
Tage des folgenden Monats für das innerhalb des voran-
gcgangenen Kalendermonats gesammelte Gefälle;

s) von einem Verband von Häuteverwertungs -Vereinigungen
.oder von einem zugelassenen Großhändler an Oie Sammel-
stelle (§ 5), jedoch spätestens am sirnsundzwanzigsten Tage
des Monats für das bis zum fünfzehnten Tage oessrlben
Mrnnts gesammelte Gefälle;

g) knn der Sammclstelle an die Vertcilungsstelle (8 5), je¬
doch spätestens am fünften Tage des Monats für das lis
zum fünfundzwanzigsten Tage des Vormonats gesammelt«
Gefälle;

h) von der Verteilungsstelle (8 5) an di» Gerbereien.

Tiefe Veräußerungen und Lieferungen sind nur erlaubt,
wenn die gewerbsmäßigen Schlächter sowie Abdeckereien und
Wildbrethändler und alle Stellen , an welche die Felle veräußert
werden dürfen , Bücher führen , aus denen folgendes ersichtlich
ist:
bei Berufsschlächtern sowie Abdeckereien und Wildbrethänd¬

lern : Tag der Schlachtung oder des Abhäutens , Empfänger
des Felles , Tag der Ablieferung , Anzahl und Art der
Felle:

bei den weiteren Lieserungsstufen bis zum Verband von Häute-
ver wcrtungs -Bereinigungen . oder zum zugelasscucn Groß-

d) Schweine - und Hundefelle sind nach dem Erkalten (vor
dem Salzen ) zu wiegen . Die Gewichtsfestsetzung bat in den
Abmaßen von 0,10 Kilogramm zu erfolgen Tas durch
Wiegen ermittelte Gewicht ist bei diesen Fellen in ünvcr-
löschlrcher Schrift (z. B . durch geeigneten Tintenstift ) aus
der Fleischseite des Felles zu vermerken . Tic Felle
von Reh-, Rot -, Tam - und Gemsmild »owie die Schweine-
und Hundefelle , die nicht gesalzen werden konnten , sind
in volltrockenem Zustande zu wiegen . Das so ermittelte
Gewicht ist durch geeigneten Farbstift auf der FleiMeitc
des Felles zu vermerken.

c) Jeder Verwahrer hat die Felle Pfleglich zu behandeln und
sie nach den Gattungen getrennt zu halten.

2. e) Jeder Händler (Sammler ) hat bis zum fünfzehnten Tage
jedes Monats eine Liste für das von ihm >m vorhergehenden
Monat gesammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber
an den zugelassenen Großhändler einzureicben , an den er
seine Ware liefern will.

b) Jedc Häuteverwertungs -Vereinigung , die einem Verbund
angehört , hat bis zum fünfzehnten Tage eines jeden Mo-
nats eine Liste über das im vorhergehenden Monat von
ihr gesammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber an
diesen Verband einzureichen.

c) Jede Häuteverwertungs -Vereinigung , die keinem Verband
- angehört , hat bis zum fünfzehnten Tage eines jeden Mo¬

nats eine Liste über das von ihr im vorhergehenven Monat
angesammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber an
den zugelassenen Großhändler einzureichen, an den sie ihre
Waren liefern will-

*! Für die von dieser Bekanntmachung betroffenen Felle
Nerden von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums besondere Großhändler zngelasjen
werden, deren Liste im Reichsanzeiger und in Fachblüitern
reröfsentlicht werden wird.

d) Tie Verbände von Häuteverwertungs -Vereinigungen und
die zugelassenen Großhändler haben bis zum kstnsund-
zlvanzigste» Tage ein»s jeden Monats die Listen für das
bis zum fünfzehnten Tage desselben Monats ihnen ge¬
meldete Gefälle nebst einer Rechnung darüber an die
Sammelstelle tn der vorgeschriebenen Form einzureichen.

irtätigHerrrsg



Wer nach Matzgabe der tzß 4 und 6 leine Veräntzernnas-
eriaubnis hat oder von ihr keinen (Gebrauch zentäwt hat,
hat Me in seinem Besitz befindlichen Felle dem Led -rzuwet-
sungsnmt (Ledermeldestelle), Berlin W. 9. Budapcstcr Straße
Ö, zu melden . Tie Meldungen haben auf den vorgeschriebe neu
Vordrucken zu erfolgen , ioelche ordnungsgemäß auszufüllev
find Tie Vordrucke sind bei dem Lederzuw. isiingsamt (Le¬
dermeldestelle) anzufordern . Tie Meldungen find... bis zum
funfundzivanzigsten Tage eines jeden Monats nir das bis
zum Ablauf des vorhergehenden Monats meid .-pflichtig ge¬
wordene Gefälle zu erstatten.

8 $
Gefälle ottf militärischen Schlachtungen, den

Operation - -, Etappen - oder besetzten feindlichenGebieten.
a) Tas militärpflichtige Gefälle (auch des Inlandes ), sowie

die aus ddn besetzten feindlichen Gebieten stammenden Häute
und Felle der im 8 l angegebenen Tiere jeden Gewichts —
mit Ausnahme der im Eigentum der Kaiserlichen Marine
befindlichen — sind beschlagnahmt (einschließlich der bere 'ts
in Arbeit genommenen Häute und Fell : ).

b) Tie Ablieferung und Verwendung dieses Gefälles ist durch
besondere Vorschriften geregelt ; gestattet ist sein Bezug nur
von der Vertcilungsstelle.

«ehaudluna des Gefälles beim Gerber.
8 9.

Behandlung der Kelle nach Ablieferungau den Gerber.
Tie Verarbeitung der von 88 1, 2 und 8 dieser Bekannt¬

machung betroffenen Häute und Felie zu Leder sowie die Ver¬
fügung über die aus ihnen hergestellten Erzeugnisse ist nur
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften gestattet:
a) T !e Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmten Häute

und Felle muß im eigenen Betriebe erfolgen.
b) Ans:

l Reh -, Rot -, Tam - und Gemswildfellen sind folgende
Ledersorten herzustellen : Leder für Bandagenzwecke,' Be¬
kleidungsleder , Bodenleder , Schnboberleder,

2. Hundefellen : Helmfutterleder , Bekleidungsleder , Schuh-
vberleder,

3. Fellen von zahmen oder loilden Schweinen : Bodenleder,
MH - und Binderiemenleder , Transparentleder , Gamasch.' n-
leder, Schuhoberleder , Treibricmenlcder,

4. a) Seehundfellen : Bodenledcr , Schuhoberleder,
b) Walroßhäuten : Bodenleder , Treibriemen - oder Gleit¬

schutzleder,
ö. a) Renntierfellen : Betleidungsleder , Bodenleder Banda-

genleder, Schuhoberleder , Riemchlcnleder,
b) Elentierfellen : Bodenleder , Bandagcnleder.

Tie unter 2, 3 und 4 genannten Häute und Felle müssen
in sorgfältigster Weise entfettet werden.

c) Tie Ablieferung der gemäß a und b dieses Paragraphen
hergestellten Erzeugnisse *) ist in folgenden Fällen erlaubt.
1. Aus Grund schriftlicher Anweisung des Lederzuweisungs¬

amts der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums , Berlin W. 9, Budapestcr
Straße 5.

Tie Anweisungen des Lederzuweisungsamtes haben
vor allen anderen auf beschlagnahmtes Leder bezüglichen
Lieserungsverpflichtungen den Vorrang.

Anmerkung:  Anträge der Firmen auf Ausstellung
solcher Anweisungen sind zwecklos. Die Anweisungen wer-
den lediglich aus Grund amtlicher Feststellung des Be-

' darfs amtlicher Beschafsungsstellen erteilt.

2 Von einer Gerberei an die für sie zuständige G -rber-
vereinigung für Heeres - oder Marinebedarf.

Welche Gerbervereinigung für Heeresbedarf zuständig ^
ist. wird im Zweifel durch das Lederzuweisnngsamt ent-
schieden.

bäte flititeUtma einet bet iaiarttbett
<iHsiet \je-'» en .c\bun A®aKvret (eiuVm -veUct»

Iteidnngs-Tepor Nürnberg)
Artiteeriewerkstätten,
Martne -Bekleidungsämter , - 4‘
Kaiserliche Werften , . i ;
Kaiserliche Torpedo -Werkstatt , •
Kaiserliche Marine -Tepotinspektio », v
Friedrich Krupp , Aktiengesellschaft in Essen.

4. Auf Grund eines vom Lederzuweisungsamt der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung ausgestellten Freigaüescheins.

d) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der folgenden
Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer o,s beschlagnahm¬
ten Leders an das Lederzuweisungsamt (Abteilung Leder-
Meldestelle), bei welchem auch die Vordrucke zu den Freiqab ' -
anträgen erhältlich sind, zu richten:
1. Tas Leder, besten Freigaoe beantragt wird , muh versand-

fertrg vorliegen.
2. Tie Antragneller haben nach Einreichung des Freigabe-

antrages das in diesem aufgeführte Leder so lang ; zur
Verfügung des Lederzuwetsungsamts zu halten , bis sie
in den Besitz des Freigabescheines gelangt sind : sie dürfen
es auch an amtliche Beschafsungsstellen nicht ohne Zustim-
mung des Lederzuwetsungsamts veräußern.

3. Freigegebenes Leder, das nicht innerhalb zweier Monate
(gerechnet vom Ausstellungstage des Freigabesck-eines ) zur
Verwendung für Privatzwecke oder den mittelbaren Bedarf
der Kriegsindustrie veräußert und abgeliefert worden ich
ist der Beschlagnahme wieder verfallen , ebenso das frei¬
gegebene Leder, das ohne Zustimmung d-s Lederzuwei-
sungsamts in Leder anderer Art umgewandelt wird,

c) Fleigegebenes Leder darf ohne Zustimmung des Lederzu¬
weisungsamtes weder an amtliche Beschaffiinasst -llen der
Heeres - oder Marineverwaltung noch an beauftragte Lie¬
ferer derselben zur Verwendung für Kriegslieferungen dej»
äußert werden . Tie Gerbereien , Gcrbervereinigungen und
Zurichtereien haben beim Verkauf freigegebenen Leders ihre
Abnehmer auf diese Vorschrift hinzuweisen.

f) Vorbedingung für alle unter c erlaubten Veräußerungen
ist, daß die in der Bekanntmachung Nr . Eh. 2 888/7.
16 K. R A. festgesetzten Preise nicht überschritten werden'

Tiefe Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkäufe frei-
gegebenen Leders nach dem Auslande innerhalb der Gel¬
tungsdauer der Ausfuhrbewilligung.

g) Die verarbeitenden Firmen haben alle von dem Ledek-
zuweisungsamte oder aus dessen Anweisung von der Kriegs¬
leder-Aktiengesellschaft oder der Geschäftsstelle des lieber-
wachungsausschusses der Lederindustrie geforderten Angaben
unverzüglich zu erstatten , soweit sie mit den erlassenen An¬
ordnungen Zusammenhängen.

h) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die Amtlichen
Beschaffungsstellen der Heeres - oder Marineverwaltung oder
mit dem Empfang des Freigabescheins für die betreffende»
Ledermengen erloschen.

. 8 10.
Meldepflicht.

Diejenigen in den Besitz eines Gerbers gelangten Häute
und Felle , welche von den 88 2 und 8 dieser Bekanntmachung
betroffen werden, unterliegen , sofern ihre Einarbeitung nicht
innerhalb eines Monats gemäß den Bestimmungen des 8 9
erfolgt ist, einer Meldepflicht . Tie Meldungen sin , innerhalb
einer Woche nach Ablauf der für die Einarbeitung bestimmten
Frist an das Lederzuweisungsamt (Ledermeldestclle). Berlin
W 9, Budapestcr Straße 5, auf den dort erhält, .chcn Vor-
drucken zu erstatten.

*) Wegen der Weiterlieferung der angefallenen Haare wer¬
den noch besondere Vorschriften erlassen.

Ausländisches Gefälle.
8 11. *

Au- lSudtfches Gefälle.
Für alle im 8 1 unter a bis f einschließlich bezeichneten

Häute und Felle , die aus yem Auslande ringeführt sind,
gelten , soweit sie nicht besonders beschlagnahmt ooer von
der Verteilungsstelle bezogen sind, nur folgende Anordnungen:
a) Meldepflicht.

Tie eingeführten Häute und Felle unterliegen der Mel¬
depflicht an das Lederzuweisungsamt (Ledermeldestetre), Ber'-



„„ ,, tnutmlicfter t&trafjc >',
Wc'muW 'U „„.in fort.cn , fhrb. •}«r Wclbun . .

1fr feber (Herber Innerhalb einer  Wüchse nach, Grnt/jaitlJ woit
nu&ränbifcfyen  Häuten und Fellen Set ffjnt oder Ofnerni-Nger-
p„ster Andere Personen, Kommunen, öffennich-reGtl .chc
Körperschaftenund Verbände, die ausländische Häute oder
Felle im Gewahrsam haben, sind nur meldepflichtig, wenn
ihr' Borrat mindestens 200 Häute oder Felle beträgt Und
einen Monat im Inland gelagert hat, ohne einer Gerberei
zugcMrt worden zu sein. Tie Meldung hat innerhalb
einer Woche nach Ablauf der Monatsfrist zu geschehen.

Deutschlan¬

ds Lagerbuchführung. , „ fl
' Feder nach a) Meldepflichtige hat em Lagerbuch zu

führen aus dem jede Aenderung in dem Vorrat der melde-
pflichtigen Häute oder Felle und ihre Verwendung ersichtlich
sein muß.

c) Behandlung des Gefälles.
Feder Verlvahrer ausländischen Gefalle», welcher den

Vorrat nicht pfleglich behandelt und übersichtlich lagert, hat
die sofortige Enteignung zu gewärtigen.

Tie besetzten feindlichen Gebiete gelten Nicht alo Aus¬
land im Sinne dieses Paragraphen.

G; . ! § 1*
Beschlagnahme d,S LederS.

Tas aus ausländischem Gefälle hergestellte Leder untcr-
lieot in gleicher Weise der Beschlagnahme wie das Leder aus
inländischem Gefälle. Die Vorschriften des § 9 Ziffer b)
dis b) finden Anwendung.

8 1».
Ausnahmen.

Tie Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König!. Preuß . Kriegs-
ni' nisteriums ist berechtigt, Ausnahmen von den Anordnungen
dieser Bekanntmachung zu gestatten. Anträge sin^ an das

^ Leocrznweifungsamt (Ledermeldestelle) Berlin W. 9, Buda-
pester Straße 5, zu richten. Die Entscheidung r̂rorgr schrift¬
lich.

8 14-
Inkrafttreten.

Tie Bekanntmachung tritt mit dem 13. Juni 1917 in

Mit ihrem Inkrafttreten werden die Einzelbeschlaguahmen
der Häute und Felle von Reh-, Rot-, Dam- und GemSwild
sowie' Hunden, Schweinen und Seehunden aufgehoben.

Frankfurt (Main ), den 13. Juni 1917
Stellv Generalkommando XVIII. Armeekorps.

Abbruch der diplomatischen Beziehungen
d u r ch Sa n Do m in g v.

WTB . Berlin,  11 . Juni . Der spanische Botschafter
teilte dem Auswärtigen Amt mit , daß nach einer ihn,
zugcgangcnen amtlichen Nachricht die Dominikanische Repu¬
blik von den Vereinigten Staaten veranlaßt wurde, die
diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abzubrechen. Die
Vertretung der deutschen Interessen in der Republik über¬
nahm Spanien.
Wiederaufbau der rumänischen Petro
i n d u st r i e.

E oblenz,  den 13. Juni 1917.
Kommandantur der Festung

Loblenz - Ehrenbreitstein.
l a 1 Nr. 8408/5 17. _ _ _
M . 6924. Diez,  den 12. Juni 1917.
Betr Ausbau brr Bronzeglocken.

Die Firma Gebr . Ulrich, Apolda (Thür .). Glocken¬
gießerei, hat dem Kreisausschuß ihr Angebot, den Ausbau
der beschlagnahmten Bronzeglvcken bei den einzelnen
Kirchengemeinden zu übernehmen , mitgeteilt . Indem uh
hiervon den Kirchengemeinden, soweit sie von dem Angebot
Gebrauch machen lvollen, Kenntnis gebe, stelle rch anhcrm,
sich umgehend mit der Firma in Verbindung zu setzen, 'da¬
mit dieselbe im Interesse der Kostenersparnis einen ein¬
heitlichen Arbeitsplan aufstellen kann.

Der Vorsitzende des KreiSansschnsirS.
I . V . :

I immermann.

Tgb.-Rr . 237 KW . Diez,  den 11. Juni 1917.
Bekanntmachung.

Tic Betriebsstelle für Kriegswirtschaft in Berlin , Lcip-
zjgervlatz 7, kann guten seidefreien Luzernefamen aus Un¬
garn zum ungefähren Preis von Mk. 390 für den Zentner er¬
werben. „

Ten Landwirten des hiesigen Kreises wird empfohlen,
etwaigen Bedarf durch die Wirtschaftsausschüsse bei der Kriegs-
wirtschaftsstelle, hier, bis zum 24. d. Mts . anzumelden.

. KriegSwirtschaftsftelle des Nnterlahnkreiscs.
I - B. :

Schon.

l t u in ■
tnouitrxe.

WTB . Bukarest,  11 . Juni . Die rumänische Erd¬
ölindustrie ist trotz der rücksichtslosen Zerstörungen , di?
im vorigen Herbst unter englischer Leitung stattgeftmden
haben, in planmäßigem Wiederaufbau begrifft «. Die Pro¬
duktion nimmt von Woche zu Woche zu und stellt den
haben, rn planmäßigem Wrcdevausvau vegrrsfen. Lie Pro¬
duktion nimmt von Woche zu Woche zu und stellt den
dringenden Bedarf der Mttelmächte an den für die Krieg¬
führung und die Verkehrsmittel wichtigen Oelen unbe¬
dingt sicher.

Mißhandlungen der Kolonialtruppen
durch ihre Offiziere.

Die niederträchtige Behandlung , welche die Franzosen
ihren farbigen Hilfsvölkern angedcihen lassen, und die an
die schlimmste Zeit der Negersklavereien erinnert , kommt
bei allen Vernehmungen dieser Gefangenen zum Ausdruck.
Die Eingeborenen sind infvlgedesse gegen ihre lveißen Pei¬
niger aufs äußerste erbittert . Ein algerischer Kabhle vom
2.  Turko -Regiment, der am >. Juni bei Moncel zu den
Deutschen übergelanftn ist, erzählte, wie er mit anderen
gewaltsam von Gendarmen zum Heeresdienst ausgehoben
wurde. Täglich wurde mit Prügeln auf sie cingeschlagen.
Etwa 80 von ihnen wurden von den französischen Offizieren
erschossen, als sie sich weigerten, als Muselmanen gegen die
Bundesgenossen der Türken zu kämpfen. Neger des 27.
Senegalbataillons , die am 26. Mai südlich von Pargnh-
Filain gefangen wurden , sagen übereinstrmmend mit ihrem
weißen Korporal aus , daß zwei Kompagnien von ihnen
völlig aufgerieben worden seien. Als Quartier haben die
Schwarzen vielfach Scheunen oder Stachcldrahthürden , in
denen sie eingeschlossen werden und wie wilde Tiere be¬
wacht werden. Diese Gefängnisse dürfen sie nur truppweise
und unter Führung von weißen Offizieren verlassen. Als
in St . Raphael weiße Frauen mit ihnen zu sprechen ver¬
suchten, schossen die Posten in die Neger hinein und töteten
viele von ihnen . Im Gefecht blieben stets einige französische
Maschinengewehre auf sie gerichtet. Sobald sic zögerten,
vorznrücken, wurden sie von hinten niedergemäht. Auch
ihnen ist vorgelogen worden, die Deutschen töteten die Ge¬
fangenen. Infolgedessen sind selbst die Schwerverwundelen
kauni zu überzeugen, daß sie nicht nur zur Hinrichtung
wieder gepflegt werden.

Krieg - - und Volkswirtschaftliches
Verfüttern von grünem Roggen und

Weizen verboten!  Angesichts des vorgeschnttenen
Standes der Wintersaaten muß nachdrücklichst auf das durch
Bundesratsverordnun g dom 20. Mai 1915 (R .-G.-Bl . S.
287) ausgesprochene Verbot des Verfütterns von grünem
Roggen und Weizen hingewiesen werden. Stach dieser. Ver¬
ordnung ist es verboten, grünen Roggen oder Weizen als
Grünfutter ohne Genehmigung der zuständigen Behörden
abzumähen oder zu verfüttern . Angesichts des sehr günstigen
Standes der kommenden Futterernte und der Viehwerden
fautfö ettte bcxcixtiQß Erlaubnis nur in den aller ',eitrnsten
Ausnahmesällen von den zuständigen Behörden erteilt wer¬
den können und das um so mehr, da jede Perfütterung von
grünem Brotgetreide eine Beeinflussung der ûnstrgiM -öror-
versorgung der Bevölkerung zur Folge haben muß.
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